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Länge des Hinterlaufes – Lunghezza dell’estremità posteriore
Die Länge des Hinterlaufes wird bei gestrecktem Lauf, in direkter Linie von der Schalen-
spitze bis zum Hinterrand des Sprunggelenkhöckers gemessen.

La lunghezza dell’estremità posteriore si misura tenendo la gamba tesa, in linea retta, 
dalla punta delle unghiette all’apice del garretto.
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Gesetzliche Grundlagen: 
www.ajf.gr.ch → Dokumentation → Jagd → Gesetze  und Vorschriften 

 
Basi legali: 

www.ajf.gr.ch → Dokumentation → Jagd → diritto e ordinanza sulla caccia  
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Annuncio per la caccia d’agguato e con le trappole 2014/15
art. 5 e art. 21a LCC

Il sottoscritto cacciatore intende esercitare:
• la caccia d’agguato (appostamento nei tre luoghi sotto indicati) e/o
• la caccia con le trappole (posa della trappola nei tre luoghi indicati)

Comune	 Nome	locale	 Edificio-No	o	 Distretto	di
  coordinate  caccia

1

2

3

1

2

3

Dati personali
Cognome  Nome

Data di nascita  Tel.

Via-No.  NPA, domicio

Titolare di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia  
allo stambecco per il 2014   sì   no 
Ho aggiustato personalmente il tiro dell’arma utilizzata  sì   no 
Assicurazione responsabilità civile stipulata per l’intero periodo di caccia sì   no 

Importante!
• Ogni cacciatore può compilare un solo modulo d’annuncio.
• L’annuncio deve avvenire al più tardi entro il 30 novembre, inoltrando il presente modulo, 

totalmente compilato, al competente guardiano della selvaggina.
• Se si intende esercitare la caccia d’agguato e/o la caccia con le trappole in diversi distretti 

di caccia, l’annuncio e il ritiro della statistica della selvaggina uccisa devono avvenire nel 
distretto di caccia dove si trovano il maggior numero di luoghi.

Data      Firma

 

Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 
Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun 
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni 
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EINLEITUNG ZU DEN  
JAGDBETRIEBSVORSCHRIFTEN 2014 

 
 
1. Ziel und Aufgabe der Jagd  
Ziel und Aufgabe der Jagd bestehen darin, gesunde, den örtlichen Verhältnissen ange-
passte und natürlich strukturierte Wildbestände zu erhalten. Zu hohe Bestände übernu t-
zen nämlich den angestammten Lebensraum. Ein Überhang an weiblichem und jungem 
Wild führt zu grossen Wildansammlungen, zu hohen Fal lwildverlusten und erhöht die 
Wildschäden. Daher dürfen und sollen die Wildbestände, wie dies bereits im Zwecka r-
tikel des kantonalen Jagdgesetzes festgehalten wird, durch die Bündner Patentjagd a n-
gemessen genutzt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass die  für das Wild unterschied-
lichen Verhältnisse in unserem Kanton angepasste Lösungsansätze erfordern.  

 
2. Wichtigste Aufgabe ist die Regulierung des Hirschbestandes 
Im Winter 2013/14 sind auf der Alpensüdseite ausserordentlich grosse Schneemengen 
gefallen. Dank der konsequenten Regulierung der Wildbestände sind die Fallwildverlus-
te auch in diesen Regionen nur mässig ausgefallen. Nach wie vor kann im Kanton 
Graubünden von einem Frühlingsbestand von 15‘000 Hirschen ausgegangen werden. 
Zunehmend ist der Bestand vor allem in tiefen Lagen. Das Erreichen der Abschusspläne 
ist vor allem in diesen Gebieten eine unumgängliche Voraussetzung für die Regulierung 
des Hirschbestandes. Der Abschussplan bleibt fast in allen Regionen in der Grössen-
ordnung des Vorjahres. In der Region Felsberg wurde er wegen des Einflusses des 
Wolfsrudels am Calanda um 20 Hirsche reduziert.  
Die Untersuchungen über die Wanderungen der Hirschpopulation im Rätikon sind abge-
schlossen und werden im nächsten Winter in einem Schlussbericht veröffent licht. Neu 
wurde ein Projekt zur Überwachung und Klärung der Hirschwanderungen im Grenzge-
biet zwischen der Mesolcina und dem Kanton Tessin gestartet. Dort konnten bisher 18 
Hirsche mit einem Sender ausgerüstet werden. Bei beiden Projekten besteht die Ziels et-
zung darin, genauere Kenntnisse über das Ausmass und den Zeitpunkt der grenzübe r-
schreitenden Hirschwanderungen zu erhalten. 
Die beim Rotwild in Vorarlberg und Tirol festgestellten Tuberkulosefälle zwingen den 
Kanton Graubünden entsprechende Abklärungen vorzunehmen. Dazu werden im Späth-
erbst im Prättigau und Unterengadin die erforderlichen Proben gesammelt. 
 
3. Reh- und Gämsjagd ohne grosse Änderungen 
Die im Engadin, Münstertal und Bergell als Pilotversuch an den letzten beiden Hoch-
jagd Tagen durchgeführte Rehkitzbejagung wird auf vier Tage ausgedehnt. Neu wird ein 
solcher Abschuss nicht mehr dem Dreierkontingent, sondern dem Zusatzkontingent an-
gerechnet. 
Im Gebiet Oberengadin – Bergell – Avers – Rheinwald grassierte in den letzten Mona-
ten die Gämsblindheit. Diese Krankheit und die hohen Schneemengen bewirkten einen 
markanten Bestandesrückgang. In allen übrigen Gebieten blieb der Gämsbestand in den 
letzten zwölf Monaten konstant.  
Die Gämsjagd erfährt dieses Jahr nur eine Änderung. Im Domleschg, Heinzenberg und 
auf der rechten Seite des Schams wird die Jagd auf die Gämsgeiss von 13 auf 17 Tage 
ausgedehnt.  
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Rückmeldung markierter Tiere / Annuncio animali marcati

Erleger / cacciatore

Name 
Cognome  __________________________________________________

Vorname 
Nome  __________________________________________________

Strasse 
Strada  __________________________________________________

PLZ und Wohnort 
CAP e domicilio  __________________________________________________

Telefon 
Telefono  __________________________________________________

Abschuss / abbattimento

Tierart / Specie   Reh / Capriolo   Hirsch / Cervo

Geschlecht / Sesso   männlich / maschio   weiblich / femmina

Ohrmarken-Nr. 
No. della marca auricolare  __________________________________________________

Markiert: links / rechts   Farbe 
Marcato: sinistra / destra  ___________________  Colore  _____________________

Erlegungsdatum 
Data dell’uccisione  __________________________________________________

Nächste Ortschaft 
Località più prossima  __________________________________________________

Lokalname 
Nome locale  __________________________________________________

Sektor-Nr. 
Numero di settore 

Der sauber gereinigte (ausgekochte) Unterkiefer ist zusammen mit der Ohrmarke dem für den 
Abschussort zuständigen Wildhüter abzugeben.
La mandibola, pulita e „preparata“ è da consegnare, assieme alla marca auricolare, al guardiano 
della selvaggina competente per il luogo d’abbattimento.

Die vollständige Rückmeldung markierter Rehe wird vom Amt für Jagd und Fischerei mit  
Fr. 20.– belohnt.
L’annuncio con la corretta consegna del materiale richiesto è premiata con Fr. 20.– da parte 
dell’Ufficio per la caccia e la pesca.
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4. Weiterhin gute Niederwildbestände 
Die Bestandeserfassungen beim Niederwild zeigen ein positives Bild. Sowohl bei den 
Hasen als auch bei den Hühnervögeln werden gute und stabile Bestände festgestellt. 
Dieses Bild deckt sich auch mit der gutachterischen Einschätzung durch die Wildhut. 
Die guten Bestände erlauben weiterhin eine verantwortungsbewusste Nutzung dieser 
Arten durch die Niederjagd. Die Vorweisepflicht für erlegte Birkhähne und eine Abga-
bepflicht für Federproben von erlegten Schneehühnern werden beibehalten. Damit kann 
die Jagd der Wissenschaft wertvolles Untersuchungsmaterial zur Verfügung stellen.  
 
5. Verantwortung tragen – weidgerecht jagen 
Die Bündner Patentjagd stellt hohe Anforderungen an die Jägerinnen und Jäger. Die 
kurze und intensive Jagdzeit, die anspruchsvollen Jagdvoraussetzungen und die grosse 
Konkurrenz innerhalb der Jägerschaft verlangen von jeder einzelnen Jägerin und jedem 
einzelnen Jäger ein diszipliniertes und korrektes Vorgehen. Die Regierung hat die für 
optimale Verhältnisse geltenden maximalen Schussdistanzen verbindlich festgelegt. Sie 
betragen für Kugelschüsse höchstens 200 Meter und für Schrotschüsse höchsten 40 M e-
ter. Unter weniger günstigen Bedingungen (schlechte Sicht, Regen, Wind, Tier in Be-
wegung usw.) gelten aus weidmännischer Sicht deutlich kürzere Schussdistanzen.  
Eine weidgerechte Einstellung und Jagdausübung erfordert Fairness gegenüber dem 
Wild, aber auch Fairness gegenüber den anderen Jägerinnen und Jägern. Weidgerechtes 
Verhalten verlangt aber auch eine optimale Vorbereitung auf die Jagd, insbesondere i n-
tensives Beobachten und Ansprechen des Wildes und das Trainieren der Schiessfertig -
keit. Die korrekte Ausübung der Jagd durch jede einzelne Jägerin und jeden einzelnen 
Jäger entscheidet letztendlich, wie die Jägerschaft in der öffentlichen Meinung dasteht. 
In diesem Sinne sind alle Jägerinnen und Jäger aufgefordert, die geschriebenen und un-
geschriebenen Gesetze der weidgerechten Jagdausübung zu beachten und einzuhalten.  
 
6. Neue Erfassungseinheit für erlegte Tiere: Sektor statt Gemeinde 
Eine wichtige Neuerung betrifft die Angaben über den Abschussort eines erlegten Ti e-
res. Eine korrekte Angabe des Erlegungsortes ist aus jagdpolizeilicher und jagdplaneri-
scher Sicht erforderlich. Aufgrund der erfolgten Gemeindefusionen kann der Abschuss 
mit dem Gemeindenamen nicht mehr lokalisiert werden. Oft erstrecken sich die fusio-
nierten Gemeinden über mehrere Hirsch- und Rehareale oder Gämsgebiete. Abschüsse 
können ohne Rückfragen bei der Jägerin oder dem Jäger nicht mehr einer dieser Aus-
wertungseinheiten zugeordnet werden. Mit jeder neuen Gemeindefusion können zudem 
die Jagdstatistiken der fusionierten Gemeinden nicht mehr weitergeführt werden. 
Um diese Probleme zu beheben, wurden neue Erfassungseinheiten in Form von Sekto-
ren ausgeschieden. Diese orientieren sich hauptsächlich an geografischen Grenzen. Die 
Sektoren sind auf der beigelegten Jagdkarte dargestellt. Sie können auch im Internet 
über www.jagdkarte.gr.ch eingesehen werden.  
Wie bei der Fischerei muss ab diesem Jahr jeder Abschuss obligatorisch mit der Sek-
tornummer auf die Abschussliste eingetragen werden. Dabei ist der Abschussort mit 
der nächsten Ortschaft und wie bisher mit dem Lokalnamen und der Meereshöhe näher 
zu umschreiben. 
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Nachfolgend ist der korrekte Eintrag von Abschüssen dargestellt: 
 

 
 
 
7. Jagdzeiten Hochjagd 2015 
Mit der Genehmigung der Jagdbetriebsvorschriften 2014 hat die Regierung auch die 
Jagdzeiten für die Hochjagd 2015 verbindlich festgelegt.  
 

Die Hochjagd 2015 dauert wie folgt: 
Erste Phase: 3. bis und mit 13. September 2015 
Zweite Phase: 21. bis und mit 30. September 2015 
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JAGDBETRIEBSVORSCHRIFTEN 2014 
 

Gestützt auf Art. 19, Art. 28 und Art. 38 
des kantonalen Jagdgesetzes 

sowie Art. 34 Abs. 2 des kantonalen Waldgesetzes 
von der Regierung erlassen am 24. Juni 2014  

 
 
 I. HOCHJAGD 
 
Jagdzeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Schusszeiten 

Die Hochjagd 2014 wird in zwei Blöcken durchgeführt. Sie dauert vom 
1. bis und mit 7. September 2014 sowie vom 15. bis und mit 29. Sep-
tember 2014. Vom 8. bis und mit 14. September 2014 sowie am Eidge-
nössischen Bettag (21. September 2014) wird die Jagd unterbrochen. 
Hirsche, Rehe, Wildschweine, Murmeltiere, Füchse, Dachse, Waschbä-
ren und Marderhunde dürfen während der ganzen Jagdzeit bejagt wer-
den. 
Gämsen sind vom 1. bis und mit 7. September 2014 und vom 15. bis 
und mit 25. September jagdbar. In Teilen des Jagdbezirkes III Hinter-
rhein-Heinzenberg (Sektoren D01, D03-D10, C03 und C06) sind weib-
liche Gämsen nur bis und mit 20. September 2014 jagdbar.    
 
Vom 1. bis und mit 7. September darf von 06.00 Uhr bis 20.30 Uhr, 
vom 15. bis und mit 25. September von 06.30 Uhr bis 20.00 Uhr und 
vom 26. bis und mit 29. September von 06.30 Uhr bis 19.45 Uhr ge-
schossen werden. 
 

 
 
 A. Hirschwild 
 
1. Jagdbares 
 Hirschwild 
a)  Grundsatz 
 
 
b) Kronenhirsch 

Es dürfen erlegt werden: Hirsche mit Ausnahme der Spiesser, deren 
Stangen die Lauscher überragen, der beidseitigen Kronenhirsche mit 
einer Stangenlänge von 60 cm und mehr sowie der säugenden Tiere 
und Kälber. 
 

Am 4. und 5. September ist auch der beidseitige Kronenhirsch mit ei-
ner Stangenlänge von 60 cm und mehr jagdbar. An diesen beiden Ta-
gen darf jeder Jäger insgesamt nur einen ein- oder beidseitigen Kro-
nenhirsch erlegen. Am 28. und 29. September sind ein- und beidseitige 
Kronenhirsche geschützt, unabhängig von der Stangenlänge. 
 

2. Beurteilung der 
 Jagdbarkeit von 
 Hirschstieren 
 
 
 
a)  Kronenhirsch 

Ein beidseitiger Kronenhirsch liegt vor, wenn der Hirsch an beiden 
Stangen drei oder mehr Enden über der Mittelsprosse aufweist. Ein 
einseitiger Kronenhirsch liegt vor, wenn der Hirsch an einer Stange 
drei oder mehr Enden über der Mittelsprosse aufweist. 
 
Als Enden der Krone gelten Erhebungen von 3 cm und mehr über der 
Stangenoberfläche. Gemessen wird die kürzeste Distanz von der Stan-
genoberfläche beim Endenansatz zur Endenspitze. 
Alle ein- und beidseitigen Kronenhirsche sind in frischem Zustand 
vorzuweisen. 
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b) Hirschspiesser 
 

 
c) Stangenlänge                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

Zur Feststellung, ob beim Hirschspiesser die Stangen die Lauscher     
überragen, werden die Lauscher gegen die Stangen gedrückt.  
 
Für die Beurteilung der Jagdbarkeit von Kronenhirschen und Hirsch-
spiesser gilt das Mass der kürzeren Stange.  
 
 

3. Hirschabschüsse 
 in Wildschutz- 
 gebieten 
 

 

 

 

a) Teilöffnungen, 
kein Betretungs-  
verbot 

 

Zur Steigerung der Hochjagdstrecke führt das Amt für Jagd und Fi-
scherei ausserhalb der Jagdzeit Störaktionen durch und tätigt Einzelab-
schüsse in Wildschutzgebieten.  
Mit demselben Ziel werden in den folgenden Wildschutzgebieten Teil-
bereiche ganz oder teilweise für die Jagd geöffnet. 
 
214. Valledras (Ruschein, Schnaus, Ladir) 
Zeit: 1. bis und mit 7. September 2014 
Grenzen: Via Alp da Ruschein (Signal) – val Punt Sura (Signal) – ual 
– marcau (Signal) – trutg Tegia Crap (Signal) – ual – marcau (Signal) 
– ual – marcau – punct da partenza. 
Vorschriften: Jagdbar sind nicht säugende Hirschkühe und Schmaltie-
re. Das Teilgebiet darf nicht vor der Schusszeit betreten werden. Treib-
jagden sind verboten. 
 
400. Trescolmen (Mesocco) 
Zeit: Ganze Hochjagd 
Grenzen: Ri d’Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – stra-
da carrozzabile – Ri de Nan – Pt 1186 – Sentiero per Cac – Delimita-
zione prato/bosco zona mangiatoia – sentiero superiore per Quadea – 
strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale 
– Ri d’Anzon (punto di partenza). 
Vorschriften: Jagdbar sind nicht säugende Hirschkühe, Schmaltiere, 
Spiesser unter Lauscherhöhe, Gabler und Sechser. 
 
1105. Buchnertobel (Luzein) 
Zeit: 28. und 29. September 2014 
Grenzen: Teil unterhalb des Wanderweges Schaftobel – Tratza 
Vorschriften: Jagdbar sind nicht säugende Hirschkühe, Schmaltiere  
und Hirschkälber. Treibjagden sind verboten.  
An diesen beiden Tagen sind im nachfolgend beschriebenen Einfluss-
bereich des Wildschutzgebietes Buchnertobel Hirschstiere mit Aus-
nahme des Spiessers unter Lauscherhöhe geschützt: Trazner Horn – 
Geländekante bis Gaschneida – Wanderweg nach Fajal – Wanderweg 
bis Foppa – Geländekante (Waldrand) bis Scurzwald – Wanderweg – 
Schaftobel – Traza –Ausgangspunkt. 
Tiere, die im Rahmen dieses Pilotprojektes innerhalb des Wildschutz-
gebietes Buchnertobel erlegt werden, sind vorzuweisen. 
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Anhang 7: Verzeichnis der Schweisshunde-Einsatzzentralen 2014 gemäss Mitteilung des 
Bündner Schweisshundeclubs (BSC) 
 

Appendice 7: Elenco delle centrali dei bracchi da sangue 2014 secondo comunicazioni del 
Club Grigioni dei conduttori di bracchi da sangue (CGCBS) 
 
Die nachstehend aufgeführten regionalen Schweisshundezentralen vermitteln an Jäger 
Schweisshunde-Gespanne für Nachsuchen. Die BSC-Pikettzeiten der Zentralen lauten wie 
folgt: 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
 
Il seguente elenco delle centrali regionali dei bracchi da sangue fornisce ai cacciatori bracchi 
da sangue per ricerche. L’orario di picchetto dei conduttori delle centrali è il seguente: 
 dalle ore 7.00 alle ore 22.00 
 
 
Einsatzgebiet 
Zona d’intervento 

Einsatzzentrale/Tel. gem. BSC-Pikettzeiten 
Centrale d’intervento/tel. secondo CGCBS 

 
I. Jagdbezirk Vorderrhein 
II. Jagdbezirk Glenner 
 

 
Frau Andrea Caminada, Vrin 
Tel. 081 931 17 68 
 

 
III. Jagdbezirk Hinterrhein- 
 Heinzenberg 
 

 
Frau Isabella Gartmann, Tschappina 
Tel. 078 746 61 90 oder 081 651 30 51  
 

 
IV. Distretto di caccia Mesolcina- 
 Calanca 
 

 
Signora Barblina De Tann, Mesocco 
Tel. 076 466 44 03 oder 091 831 20 94  
 

 
V. Davos 

 
Frau Käthi Flütsch-Strolz, St. Antönien 
Tel. 079 584 73 51 oder 081 332 12 92 
 

 
V. Jagdbezirk Albula-Davos, 
 ohne Davos 
VI. Jagdbezirk Albula-Surses 
 

 
Frau Sybilla Demarmels, Riom 
Tel. 078 883 73 25  
 

 
VII.  Jagdbezirk Oberengadin 
VIII.1 Distretto di caccia Bregaglia 
 

 
Frau Prisca Largiadèr, Chapella 
Tel. 079 731 78 68 oder 081 852 19 19   
 

 
VIII.2 Distretto di caccia  
  Valposchiavo 
 

 
Signora Patrizia Costa, Li Curt 
Tel. 079 633 20 84 oder 081 834 64 53  
 

 
IX. Val Müstair 
 

 
Frau Sonja Gross, Tschierv 
Tel. 076 405 30 01 oder 081 858 54 92  
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b) Teilöffnungen 
mit Betretungs-  
verbot                                                                  

 

Im Jagdbezirk III Hinterrhein-Heinzenberg wird in neun Wildschutz- 
gebieten ein Pilotprojekt durchgeführt. In den nachfolgend bezeichne-
ten Asylbereichen darf während der ganzen Hochjagd von außerhalb 
der Asylgrenzen aus auf Schussentfernung Kahlwild gemäss den JBV 
2014 auch innerhalb der Asyle erlegt werden. Diese Bereiche sind im 
Gelände rot-blau markiert. Die Asyle dürfen nur zur Bergung von er-
legtem Wild sowie zur Kontrolle eines Anschussortes betreten werden. 
Tiere, die im Rahmen dieses Pilotprojektes innerhalb des frei gegebe-
nen Perimeters eines Wildschutzgebietes erlegt werden, sind dem zu-
ständigen Wildhüter zu melden. 
  

 

 
300. Piz Beverin (Tschappina, Flerden, Mathon) :  
Abschnitt 1 Wiss Nolla – Mittelberg 
Abschnitt 2 Drostobel – Grosswald 
Abschnitt 3 Zwölfihorn – Furcla Stavalatsch – Stavalatsch 
 
305. Hinterrhein (Hinterrhein):  
Abschnitt 1 Brewald 
Abschnitt 2 Gemeindestrasse – Plattabach 
 
306. Einshorn (Nufenen):  
Abschnitt Areuabach – Horneralp  
 
310. Muttans (Sufers, Andeer):  
Abschnitt 1 “im Wang” 
Abschnitt 2 Alpgelände Alp Durnan 
 
315. Unterm Fat (Avers):  
Abschnitt Kantonsstrasse ab Abzw. Val di Lei – Niedermatta 
 
316. Andies (Andeer):  
Abschnitt Platta da Pasturs – Alp Lambegn 
 
317. Zes (Zillis-Reischen):  
Abschnitt Alp Zes 
 
320. Raschil (Almens):  
Abschnitt 1 ab Alpweg – Val Barcli 
Abschnitt 2 Val da Raschil – Alp Raschil 
 
1204. Fulenberg/Tuleu (Tomils):  
Abschnitt 1 Crap Latscheras 
Abschnitt 2 Pt. 1561 Wanderweg nach Scheid – unter Fulhorn 
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4. Abschussplan Im Abschussplan wird nach Hirschregionen die Anzahl Tiere festge-
legt, die den Beständen zu entnehmen ist. Bei der Erstellung des Ab-
schussplanes wird davon ausgegangen, dass gleich viele weibliche wie 
männliche Tiere erlegt werden. 
Massgebend für die Erfüllung des Abschussplanes ist die Anzahl erleg-
ter, weiblicher Tiere. Der Abschussplan in den einzelnen Hirschregio-
nen ist dann erfüllt, wenn die Anzahl erlegter, weiblicher Tiere min-
destens 50 Prozent des Abschussplanes bzw. bei Zielsetzung Redukti-
on 55 Prozent erreicht. 
Eine Hirschregion besteht aus einem oder mehreren Jagdarealen. 
Hirschregionen, Jagdbezirke und Jagdareale sowie der Abschussplan 
sind im Anhang 1 aufgeführt. 
 
In allen Hirschregionen kann das Bau,- Verkehrs- und Forstdeparte-
ment den Abschussplan während der Sonderjagd um bis 20 Tiere erhö-
hen, wenn die Bedingungen sehr gut sind und jene Hirsche bejagt wer-
den können, die in den Wintereinstand zuwandern. 

 
 
 

In den Grossregionen Surselva und Mittelbünden sowie in den Regio-
nen Dreibündenstein, Heinzenberg und Hinterrhein sind die Jägerinnen 
und Jäger während der Herbstjagd nur noch in einer Teilregion jagdbe-
rechtigt. Sie müssen sich bei der Anmeldung für die bevorzugte Tei l-
region entscheiden. 
 Hirschregion Surselva: Jagdbezirk I oder Jagdbezirk II; 
 Hirschregion Heinzenberg: Teilregion Nolla/Bonaduz oder Areal 

Safien 
 Hirschregion Dreibündenstein: Areal Domleschg oder Areal Chur-

Ems-Churwalden; 
 Hirschregion Hinterrhein: Areal Schams oder Teilregion  Rhein-

wald/Ferrera-Avers; 
 Hirschregion Mittelbünden: Areal Davos (ohne Wiesen), Gemein-

den Bergün/Bravuogn und Filisur, Albulatal-Brienz-Obervaz (ohne 
Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur) oder Areal Surses. 

 
5. Schwerpunkt- 
 bejagung 
 

In den Grossregionen Surselva und Mittelbünden sowie in der Region 
Schanfigg sind verschiedene Gebiete mit Schwerpunktbejagung ausge-
schieden worden. Die Regierung bestimmt die Vorgaben in Bezug auf 
die zu erlegende Anzahl weiblicher Tiere.  
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XI. Jagdbezirk Herrschaft-Prättigau Chef WH Heinz Guler
1. WH Weber** Andrea 7250 Klosters Tel. 079 603 85 15 / 081 422 39 17
2. WH Flütsch Niklaus 7246 St. Antönien Tel. 079 692 32 12 / 081 332 12 92
3. WH Gujan** Martin 7235 Fideris Tel. 079 684 55 88 / 081 332 17 30
4. WH Guler** Heinz 7220 Schiers Tel. 079 216 02 69 / 081 328 22 69
5. WH Jäger** Karl-Heinz 7307 Jenins Tel. 079 635 44 44 / 081 353 98 23

XII. Jagdbezirk Imboden-Plessur-V Dörfer Chef WH Martin Michael
1. WH Michael** Martin 7028 St. Peter Tel. 079 610 54 33 
2. WH Müller** Mario 7000 Chur Tel. 079 362 68 67 
3. WH Höltschi Marcel 7000 Chur Tel. 079 405 98 85
4. WH Spadin** Claudio 7014 Trin Tel. 079 605 88 13
5. WH Färber Peter 7015 Tamins Tel. 079 549 61 77 / 081 630 21 29
6. WH Gadient** René 7203 Trimmis Tel. 078 845 16 99

Schweizerischer Nationalpark / Parco Nazionale Svizzero

Direktion
Pikettdiensttelefon 7530 Zernez Tel. 081 851 41 15
Haller Heinrich 7530 Zernez Tel. 081 851 41 11
Filli Flurin 7546 Ardez Tel. 081 851 41 11

Parkwächter / Guardiani del Parco
A Porta Alfons 7522 La Punt Tel. 079 636 35 83 
Bott Fadri 7535 Valchava Tel. 079 642 31 06 / 081 858 71 66
Cuonz Andri 7543 Lavin Tel. 079 413 03 49 / 081 860 02 36
Eichholzer Curdin 7530 Zernez Tel. 079 559 06 90 / 081 832 11 77
Godly Domenic 7527 Brail Tel. 079 468 78 06 / 081 854 18 54
Irniger Claudio 7525 S-chanf Tel. 079 794 11 83
Strimer Reto 7546 Ardez Tel. 079 636 27 05 / 081 862 25 63
Willy Not Armon 7545 Guarda Tel. 079 682 44 58 / 081 862 25 67
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B. Reh- und Gämswild 
 

Rehwild 
 
1. Jagdbares  
 Rehwild 

Es dürfen erlegt werden: Rehböcke vom Sechser (gerade und ungerade) 
aufwärts mit einer Stangenhöhe von mindestens 16 cm, Gabler und 
Spiesser mit einer Stangenhöhe von weniger als 16 cm sowie nichtsäu-
gende Rehgeissen. 
 
Während den letzten vier Tagen der Hochjagd, darf jeder Jäger in den 
Jagdbezirken VII./VIII.1 Oberengadin-Bregaglia, IX. Unterengadin – 
Val Müstair und X. Suot Tasna - Ramosch im Rahmen des Zusatzkon-
tingentes ein Rehkitz erlegen. In diesen Jagdbezirken ist die Rehgeiss 
an diesen Jagdtagen geschützt, der Rehbock hingegen jagdbar. 
Die erlegten Rehkitze sind vorzuweisen. 
 

2. Beurteilung der 
 Jagdbarkeit von 
 Rehböcken 
 
 

Die Stangenhöhe des Rehbockes wird vom unteren Rand der Rose auf 
der Aussenseite in der Mitte in gerader Linie zum längsten Spross ge-
messen. 
Für die Beurteilung der Jagdbarkeit des Gabler- und Spiesserbockes 
gilt das Mass der kürzeren Stange. 
 

3. Herbstjagd Nach Abschluss der Hochjagd wird für jede Region der zur Erreichung 
der Zielsetzung notwendige Abschuss bestimmt und mit der Strecke  
verglichen. Die noch fehlenden Tiere werden auf der Sonderjagd erlegt 
(siehe Kapitel V A und C). Die Rehregionen entsprechen den Hirsch-
regionen gemäss Anhang 1. 

 
 
 

Gämswild 
 
1. Jagdbares  
 Gämswild  

Es dürfen erlegt werden: Gämsböcke, nichtsäugende Gämsgeissen und 
Jährlinge. 

 
2. Beurteilung der 
 Jagdbarkeit 
 beim Gämswild  

Für die Beurteilung der Jagdbarkeit gilt das Mass der kürzeren Krucke. 
Verlangt der Jäger eine Expertise, gilt die betreffende Gämse mit Be-
zug auf die Abschussreihenfolge bis zum Vorliegen eines endgültigen 
Entscheides als widerrechtlich erlegt. 
 

3.  Vorweisepflicht Alle weiblichen Gämsen sind in frischem Zustand der Wildhut vorzu-
weisen und markieren zu lassen.  
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4. Höhenkurven Die Bestimmungen über die Bejagung des Gämswildes sowie über die 
Anrechnung an das Dreier- und Zusatzkontingent richten und unter-
scheiden sich nach folgenden Höhenkurven (massgebend Landeskarte 
1:25’000): 
 
 bis und mit 800 m ü.M.  
Fläscherberg, definiert durch die folgenden Grenzen:  
Landesgrenze Schweiz / Fürstentum Liechtenstein – Kantonsstrasse 
(Balzers – St. Luzisteig – Fläsch – Ragazerbrücke) – Kantonsgrenze 
GR/SG – Ausgangspunkt. 
 

  bis und mit 1400 m ü.M. 
Folgende Teile der Jagdbezirke V und XI: Landesgrenze Schweiz / 
Fürstentum Liechtenstein – Landesgrenze Schweiz / Österreich – 
Schlappiner Joch – Schlappin – Schlappinbach – Landquart – Stütz-
bach – Parsennfurgga (2435) – Seehorn (2282) – Chistenstein (2473.3) 
– Mattjisch Horn (2460.6) – Cunggel (2413) – Hochwang (2533) – 
Rothorn (2363) – Wannenspitz (1970) – Wannentobel – Schranggab-
ach – Landquart – Rhein – Ragazerbrücke – Kantonsstrasse (Ragazer-
brücke – Fläsch – St. Luzisteig – Balzers) – Ausgangspunkt. 
 

 Folgende Teile der Jagdbezirke III, IV, VI und XII: Zusammenfluss 
Hinterrhein/Vorderrhein – Hinterrhein – Albula – Julia – Aua da 
Nandro – Ava da Schmorras – Fuorcla  da Saletscha – Alp Starlera – 
Starlerabach – Averserrhein – Landesgrenze Schweiz/Italien – Kan-
tonsgrenze GR/TI – Rheinwaldhorn – Güferhorn - Chilchalphorn – Bä-
renhorn – Grenze Jagdbezirk II/III – Rabiusa – Vorderrhein – Aus-
gangspunkt.  
 
Jagdbezirk VIII.2 (Valposchiavo). 
 

  bis und mit 1600 m ü.M.  
Jagdbezirke I, II, V, VIII.1 (Val Bregaglia), X sowie Gebiete der Jagd-
bezirke III, VI, XI und XII in denen nicht die Höhenlimite 1400 m 
ü.M. gilt. 
 
 bis und mit 1800 m ü.M. 
Jagdbezirke VII und IX.  
 

 
 
 
 
 
 

 Grenze Schweizerischer Nationalpark 
Für folgende Teile der Jagdbezirke VII und IX ist als Höhenlimite die 
Grenze des Schweizerischen Nationalparkes massgebend: Auf Gebiet 
der Gemeinden S-chanf und Zernez, zwischen Ova da Varusch, Inn, 
Spöl und Parkgrenze.  
 
 Grenze Gemeinde Roveredo, südlich Moesa 
Strasse Monti Loga (TI) – Kantonsgrenze TI/GR – Croce Grande – 
Monte Laura – der Strasse zum Stausee Roggiasca folgend – Stausee 
Roggiasca – Weg nach Mont di Lanés – Pt. 1206 – Höhenlinie 1200 m 
ü.M. – Gemeindegrenze Roveredo/Grono. 
 
Die Jagdbezirke entsprechen der Einteilung gemäss Anhang 5. 
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Anhang 6:
Verzeichnis des Amtes für Jagd und Fischerei (AJF), der Wildhüter (WH), 
und Nationalparkwächter im Kanton Graubünden
** = Waffenkontrolleure

Appendice 6:
Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca (UCP), dei guardiani della selvaggina (GdS),
e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel cantone dei Grigioni
** = controllori delle armi

Amt für Jagd und Fischerei Graubünden (AJF), Loëstrasse 14, 7001 Chur
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP)
Tel. 081 257 38 92, Fax 081 257 21 89, info@ajf.gr.ch, www.jagd-fischerei.gr.ch
Dr. Brosi Georg - Meisser Arlette - Jenny Hannes - Dr. Michel Marcel - Tschalèr Armand - Greuter Lucie

I./II. Jagdbezirk Surselva Chef WH Werner Degonda
Vorderrhein:
1. WH Cavegn Martin Giusep 7187 Camischolas Tel. 079 209 52 52 / 081 949 12 15
2. WH Bundi** Daniel 7184 Curaglia Tel. 079 676 49 24
3. WH Durschei Thomas 7180 Disentis/Mustér Tel. 079 397 35 54
4. WH Degonda** Werner 7176 Cumpadials Tel. 079 478 58 23 / 081 943 24 88
5. WH Jörimann Ueli 7166 Trun Tel. 079 204 90 08
Glenner:
1. WH Caminada** Arnold 7149 Vrin Tel. 079 468 69 76 / 081 931 17 68
2. WH Schmid Moritz 7132 Vals Tel. 076 559 03 92 / 081 935 14 17
3. WH Derungs Gion 7111 Pitasch Tel. 079 471 52 17 / 081 931 17 00
4. WH Bundi Gion 7167 Zignau Tel. 078 609 99 37
5. WH Hunger Daniel 7158 Waltensburg/Vuorz Tel. 079 438 24 73 / 081 941 15 29

(bis 30.09.2014)
5. WH Ragettli Patric 7154 Ruschein Tel. 076 422 56 14

(ab 01.10.2014)
6. WH Derungs** Gieri 7130 Ilanz Tel. 079 338 77 42 / 081 925 21 22

III. Jagdbezirk Hinterrhein-Heinzenberg Chef WH Hans Gartmann
1. WH Gartmann Paul 7109 Safien-Thalkirch Tel. 079 681 66 70 / 081 647 12 63
2. WH Marti Roger 7435 Splügen Tel. 079 222 04 37
3. WH Eichhoff Michael 7436 Medels i. Rh. Tel. 079 635 72 85 / 081 664 13 82
4. WH Jäger** Simon 7445 Innerferrera Tel. 079 623 25 67 / 081 667 11 88
5. WH Egle Markus 7433 Donat Tel. 079 335 43 44 / 081 661 19 27
6. WH Gartmann** Hans 7428 Tschappina Tel. 078 615 15 84 / 081 651 30 51
7. WH Riedi Ronald 7417 Paspels Tel. 079 681 68 50 / 081 655 16 38

IV. Distretto di caccia Moesa Capo GdS Nicola De Tann
1. GdS De Tann** Nicola 6563 Mesocco tel. 079 685 06 50 / 091 831 20 94
2. GdS von Wyl Martin 6556 Leggia tel. 076 385 99 97
3. GdS Pregaldini** Fabio 6540 Castaneda tel. 079 440 57 63
4. GdS Fasani Stefano 6534 San Vittore tel. 079 957 57 86
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Kontingente 
 

1. Dreier- 
 kontingent 
 

 
1. Tier 

 

 
2. Tier 

 

 
3. Tier 

 
 Jeder Jäger darf im Rahmen des Dreierkontingentes von Reh- und 

Gämswild erlegen: 
 
 1 nichtsäugende Rehgeiss 
 
 1 Rehbock, Gämsbock oder Gämsjährlingsbock 

Jeder Jäger darf innerhalb des Dreierkontingentes nur  
- einen Rehbock oder 
- einen 2¼-jährigen oder älteren Gämsbock oder einen  

Gämsjährlingsbock erlegen. 
 Der Gämsbock darf erst nach Abschuss einer erlaubten Gämsgeiss 

(Geissjährling oder ältere Geiss) oder eines als Hegeabschuss von 
der Wildhut anerkannten Bockjährlings unter 13 kg erlegt werden. 
Ansonsten gilt er als widerrechtlich erlegt.  

 Der Bockjährling darf auch an erster Stelle geschossen werden. 
Bockjährlinge mit einem Krickelmass von 15 cm und mehr sind 
oberhalb der festgelegten Höhenkurve geschützt.  

  
   1 nichtsäugende weibliche Gämse oder Gämsjährlingsgeiss 

 Geissjährlinge mit einem Krickelmass von 13 cm und mehr sind 
oberhalb der festgelegten Höhenkurve geschützt. 2¼-jährige Gäms-
geissen mit einem Krickelmass von 17 cm und mehr sind oberhalb 
der festgelegten Höhenkurve geschützt.  

 
 Im Rahmen des Dreierkontingentes darf nur ein Gämsjährling 

(männlich oder weiblich) erlegt werden.  
 
Erlegt ein Jäger innerhalb des Dreierkontingentes widerrechtlich eine 
zweite Gämsgeiss, darf er keinen Gämsbock mehr erlegen.  
Erlegt ein Jäger innerhalb des Dreierkontingentes widerrechtlich eine 
zweite Rehgeiss, darf er keinen Rehbock mehr erlegen. 
 

2. Besondere 
Bestimmungen 
für die Jagdbe-
zirke III, V/VI 
und XI (Teile) 

 

In folgenden Sektoren des Jagdbezirkes III. Hinterrhein-Heinzenberg 
dauert die Jagd auf weibliche Gämsen vom 1. bis und mit 7. September 
2014 und vom 15. bis und mit 20. September 2014: D01, D03-D10, 
C03 und C06. 
  
Im Jagdbezirk V./VI. Davos-Albula-Surses sowie im Jagdbezirk XI, 
östlich der Linie Grünhorn – Drostobel – Schlappinbach – Büelenbach 
– Furggabach – Schlappiner Joch, gelten folgende, vom übrigen Kan-
tonsgebiet abweichende Schutzbestimmungen: Geissjährlinge von 12 
cm und mehr, 2¼-jährige Gämsgeissen mit einem Krickelmass von 16 
cm und mehr sowie Bockjährlinge von 14 cm und mehr sind oberhalb 
der Höhenlimite geschützt.  
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3. Zusatz- 1 Reh-Hege- 1 Rehkitz 1 Gäms-Hege- 1 Gämsbockjährling 
 kontingent abschuss Pilotprojekt abschuss unter der festgelegten 

Höhenkurve 
 

 Jeder Jäger darf im Rahmen des Zusatzkontingentes von Reh- 
und Gämswild erlegen: 

 
   1 Reh-Hegeabschuss 

Bei Vorweisung und Bestätigung durch die Wildhut auf der Abschuss-
liste wird pro Jäger 1 Hegeabschuss dem Zusatzkontingent angerech-
net, sofern eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt ist:  
-  Rehgeiss, 1¼-jährig oder älter, nichtsäugend, unter 14 kg; 
-  Rehbock, 1¼-jährig oder älter, unter 14 kg und wenn der Jäger im 
   Dreierkontingent noch keinen Gämsbock, Gämsbockjährling oder 
   Rehbock erlegt hat. 
Gewogen wird das Tier im Fell mit Haupt, sauber ausgenommen.  
 
 1 Rehkitz vom 26. bis 29. September in den Jagdbezirken 

VII./VIII.1 Oberengadin-Bregaglia, IX. Unterengadin – Val Müstair 
und X. Suot Tasna – Ramosch 

 
  1 Gäms-Hegeabschuss 

Bei Vorweisung und Bestätigung durch die Wildhut auf der Abschuss-
liste wird pro Jäger 1 Hegeabschuss dem Zusatzkontingent angerech-
net, sofern eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt ist:  
-   Geiss- oder Bockjährling unter 13 kg; 
-   Gämsgeiss, 2¼-jährig, nichtsäugend, unter 16 kg; 
-   Gämsgeiss, 3¼-jährig und älter, nichtsäugend, unter 18 kg oder 
-   Gämsbock, 2¼-jährig, unter 21 kg, oder Gämsbock, 3¼-jährig und 

älter, unter 23 kg, jedoch erst nach dem Abschuss einer erlaubten 
weiblichen Gämse und wenn der Jäger im Dreierkontingent noch 
keinen Gämsbock, Bockjährling oder Rehbock erlegt hat.  

Gewogen wird das Tier im Fell mit Haupt, sauber ausgenommen.   
  

   1 Gämsbockjährling unterhalb der festgelegten Höhenkurve 

Ein Gämsbockjährling unterhalb der festgelegten Höhenkurve erlegt, 
wird unabhängig von Krickelmass und Gewicht dem Zusatzkontingent 
angerechnet.  
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Anhang 4:  Höhenkurven für die Gämsjagd (m ü.M.)
Appendice 4: Limite altimetrico per la caccia di camoscio (mslm)
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C. Wildschweine 
 
1. Jagdbare  
 Wildschweine  

Wildschweine sind mit Ausnahme der säugenden Bachen im ganzen 
Kanton jagdbar. 

 
2. Vorweisepflicht 
 Trichinenschau 
 Radioaktivität 
   

Erlegte Tiere sind der Wildhut im Fell vorzuweisen. Das Fleisch erleg-
ter Tiere wird erst nach Vorliegen des Resultates der Trichinenschau 
zum Verzehr freigegeben. Diese ist obligatorisch und die entsprechen-
den Kosten sind vom Jäger zu tragen.  
 

3. Fütterungs- 
 verbot  

Das Anlegen von Fütterungen, Ablenkfütterungen und Lockfütterungen 
(Kirrungen) für Wildschweine durch Jäger ist verboten. 

 
 

D. Murmeltiere 
 
1. Jagdbare 
 Murmeltiere,  
 Kontingent  

Jeder Jäger kann während der ganzen Hochjagd ohne Einschränkungen 
hinsichtlich Alter und Geschlecht 8 Murmeltiere erlegen. 

 
2. Ausnahme- 
 bewilligungen  

Die Wildhut kann für den Abschuss von Murmeltieren, die in Wiesen 
Schäden verursachen, Ausnahmebewilligungen für den Abschuss von 
mehr als 8 Murmeltieren erteilen. 

 
 

E. Füchse, Dachse, Waschbären und Marderhunde  
 

Jagdbarkeit  Füchse, Dachse, Waschbären und Marderhunde sind im ganzen Kanton 
jagdbar.  

 
 
 
 

II. NIEDERJAGD 
 
1. Jagd- und 

Schusszeiten  
Die Niederjagd dauert vom 1. Oktober bis und mit 30. November mit 
einer Unterbrechung am Bündner Erntedankfest (19. Oktober).  
 

Es gelten folgende Schusszeiten: 
 
Sommerzeit: 
  1. bis 15. Oktober  von 07.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
16. bis 25. Oktober von 07.15  Uhr bis 19.00 Uhr 
 
Winterzeit: 
26. Okt. bis 15. Nov. von 06.45 Uhr bis 17.30 Uhr 
16. bis 30. November  von 07.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 

2. Jagdbares Wild  Es dürfen erlegt werden: Feldhasen, Schneehasen, Füchse, Dachse,   
Edel- und Steinmarder, Marderhunde, Waschbären, Bisamratten, Birk-
hähne, Schneehühner, Ringeltauben, verwilderte Haustauben, Kolkra-
ben, Rabenkrähen, Nebelkrähen, Elstern, Eichelhäher, Kormorane, 
Blesshühner und Stockenten. 
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A. Hasen 
 
Zeitliche Ein- 
schränkung, 
Kontingent  

 
Vom 21. November bis und mit 30. November dürfen die Hasen nicht 
bejagt werden.  
Jeder Jäger darf insgesamt 8 Hasen, am gleichen Tag jedoch höchstens 
2 Hasen erlegen.  

 
 
  

B. Oktober-Nachtjagd 
 
Besondere Bestim- 
mungen, örtliche 
Einschränkung  

  
Vom 1. – 15. Oktober dürfen Füchse, Dachse, Stein- und Edelmarder 
sowie Waschbären, Marderhunde und Bisamratten in den Jagdbezirken 
I, II, V/VI, VIII-2, XI und XII sowie in der Region Heinzenberg und 
den Arealen Dreibündenstein und Schams des Jagdbezirkes III ohne 
zeitliche Einschränkungen bejagt werden.  
Die Jagdbezirke bzw. Jagdregionen entsprechen der Einteilung gemäss 
Anhang 1. 

 
 
 

C. Birkhähne 
 
Zeitliche Ein-
schränkung, 
 
Kontingent 
 
Vorweisepflicht  

 
Birkhähne dürfen ab dem 16. Oktober bejagt werden. 
 
Jeder Jäger darf 1 Birkhahn erlegen.  
 

Erlegte Birkhähne sind in frischem Zustand zu Untersuchungszwecken 
der Wildhut vorzuweisen. 
 

 
 

D. Schneehühner 
 
Zeitliche Ein-
schränkung, 
Kontingent 
  

Schneehühner dürfen ab dem 16. Oktober bejagt werden. Jeder Jäger 
darf am gleichen Tag höchstens 2 und während der ganzen Niederjagd 
höchstens 10 Schneehühner erlegen. 
Von jedem erlegten Schneehuhn sind Federproben (Flügel, Hand-
schwinge oder mehrere Körperfedern) abzugeben. Diese Proben sind 
jeweils separat in einem Plastiksack aufzubewahren (Flügel einfrieren) 
und bis zum 5. Dezember 2014 zusammen mit den Angaben zu Ab-
schussdatum und Abschussort (Protokollblatt aus den gedruckten 
Jagdbetriebsvorschriften vollständig ausgefüllt)  der Wildhut zuzu-
stellen.  
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E. Wasserflugwild 
 
Kontingent, 
Jagd mit dem Hund 

Am gleichen Tag darf jeder Jäger höchstens 2 Stück Wasserflugwild 
(Kormorane, Blesshühner, Stockenten) erlegen. Die Tagesstrecke für 
den gleichen Jagdhund darf höchstens 4 Stück betragen. 
Die Jagd auf Wasserflugwild darf nur mit einem geprüften Jagdhund 
und nur mit bleifreiem Schrot ausgeübt werden. 
  

 
 

F. Eichelhäher 
 

Kontingent 
 

Am gleichen Tag darf jeder Jäger höchstens 4 Eichelhäher erlegen. Die 
erlegten Vögel sind umgehend in die Abschussliste einzutragen. 
 

 
 
 
 
 

III. STEINWILDJAGD 
 
1. Jagd- und  
  Schusszeiten  

Die Steinwildjagd dauert vom 4. bis und mit 24. Oktober mit einer Un-
terbrechung am Bündner Erntedankfest (19. Oktober). In einzelnen Ko-
lonien mit gestaffelter Zulassung oder Jagdunterbruch dauert die Jagd 
bis zum 31. Oktober.   
 
Es gelten folgende Schusszeiten: 
 
Sommerzeit: 
  4. bis 15. Oktober  von 07.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
16. bis 25. Oktober von 07.15  Uhr bis 19.00 Uhr      
 
Winterzeit: 
26. bis 31. Oktober von 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr     
 

2. Jagdberechtigte 
 Personen 
 Abschussliste 

Jagdberechtigt sind nur Personen, die sich ordnungsgemäss angemeldet 
haben, in diesem Jahr ausgelost wurden und ein Steinwildjagdpatent 
gelöst haben. 
Die Weisungen der Wildhut sind für die Jäger verbindlich.  
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IV. PASS- UND FALLENJAGD 
 
1. Jagd- und  
 Schusszeiten  

Die Pass- und Fallenjagd dauert vom 1. November bis und mit 28. Feb-
ruar mit einer Unterbrechung an Weihnachten (24. Dezember bis und 
mit 26. Dezember). Die Passjagd darf von 17.30 Uhr bis 06.30 Uhr 
ausgeübt werden. 
 

2. Jagdberechtigte 
 Personen,  
 Abschussliste  

Sie darf von Inhabern eines Hoch-, Niederjagd- oder Steinwildjagdpa-
tentes für das Jahr 2014 sowie von Jägern, die ein Pass- und Fallen-
jagdpatent lösen, ausgeübt werden. Der Jäger hat die gültige, gelbe 
Abschussliste auf sich zu tragen. 
 

3. Jagdbares Wild, 
 zeitliche 
 Einschränkung  

Es dürfen erlegt und gefangen werden: Füchse (bis 28. Februar), Dach-
se (bis 15. Januar), Edel- und Steinmarder (bis 15. Februar), Marder-
hunde, Waschbären und Bisamratten (bis 28. Februar).  

 
4. Anmeldung  Jäger, welche die Pass- und Fallenjagd ausüben, haben vorgängig, spä-

testens bis zum 30. November, dem zuständigen Wildhüter schrif tlich 
die Orte zu melden. Es können insgesamt je drei Orte bezeichnet wer-
den. Die Anmeldung ist nur gültig, wenn jeder Ort genau um-
schrieben ist (Gemeinde und Lokalname sowie Gebäudenummer 
oder Koordinaten). Die Orte dürfen für die Pass- und Fallenjagd 
nachträglich nicht mehr geändert werden.  
In rechtskräftig ausgeschiedenen Wildruhezonen kann die Wildhut die 
Benützung von Passorten zeitlich einschränken oder untersagen.  In 
Gebieten mit ständigem Wolfsvorkommen kann sie Passorte aufheben 
oder verbieten, sofern kein angemessener Abstand zum Siedlungsge-
biet eingehalten wird.   
 
Mit der Anmeldung bestätigt der Jäger, dass er für die ganze 
Jagdzeit eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat.   
 

5. Luderplätze 
 
 

Auf Luderplätzen ist das Auslegen von Kadavern und Kadaverteilen 
von Nutztieren und erlegtem Wild verboten. Fleisch- und Fischabfälle 
müssen so ausgelegt werden, dass das Raubwild sie nur in kleinsten 
Portionen aufnehmen kann. 
 

6. Besondere 
 Bestimmungen  

Die Passjagd darf nur von Häusern, Ställen oder anderen festen Gebäu-
lichkeiten (Bretterhütten und dergleichen) ausgeübt werden.  
Für die Fallenjagd ist nur die Kastenfalle zugelassen. Kastenfallen sind 
mit dem Namen des Fallenstellers zu kennzeichnen. Sie sind jeden 
Morgen zu kontrollieren. Gefangenes Haarraubwild darf mit einer 
Faustfeuerwaffe oder mit der Flinte getötet werden.  
Motorfahrzeuge und Seilbahnen dürfen für die Pass- und Fallenjagd 
benützt werden. 
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3

3.5. Camoscio maschio di 4¼ anni e più vecchio, con peso maggiore   Fr.   400.-- 
di 28 kg, peso pulito, in pelle, con la testa
(PEC 2014, capitolo I B, contingenti, cifra 1). 

3.6. Camosci di 1¼ anni protetti oppure camoscie protette abbattute       Fr.   150.-- 
 oltre il limite altimetrico fissato (PEC 2014, capitolo I B,    
 camoscio, cifra 4 e capitolo I B, contingenti, cifra 1).  
3.7 Superamento del contingente di tre capi o del contingente   Fr. 200.-- 

supplementare, per capo (PEC 2014, capitolo I B, camoscio, 
contingenti, cifre 1 e 3).  

3.8 Abbattimento di una camoscia, nel distretto di caccia III, Fr.   200.-- 
nel periodo dal 22 al 25 settembre, (PEC 2014, capitolo I B,  
camoscio, contingenti, cifra 2) 

4. Cinghiale 
4.1.  Scrofa allattante (PEC 2014, capitolo I C, cifra 1). Fr. 150.-- 

IV. Esercizio della caccia bassa 
1. Superamento del contingente giornaliero per la pernice  Fr.  100.-- 

bianca, la selvaggina acquatica o per la ghiandaia  
 (PEC 2014, capitolo II D, E e F). 
2. Scambio di specie tra differenti anatre, purchè si tratti di una  Fr. 100.-- 

specie cacciabile ai sensi dell’articolo 5 LCP.  

V. Abbattimenti non conformi durante la caccia speciale 
1. Fusone di cervo con lunghezza d’asta superiore agli orecchi,   Fr. 150.-- 

fino a 10 cm (PEC 2014, capitolo V B, cifra 3 cpv 1).  
2. Fusone di cervo con lunghezza d’asta superiore agli orecchi, Fr. 300.-- 
 oltre 10 cm (PEC 2014, capitolo V B, cifra 3 cpv 1). 
3. Cervi a corona (PEC 2014, capitolo I A, cifra 1a e  
 capitolo V B, cifra 3 cpv 1). 

a. Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm Fr. 300.-- 

b. Lunghezza d’asta oltre i 65 cm, corona a tre punte,  Fr. 300.-- 
      punta più corta non maggiore di 7 cm  
c. Lunghezza d’asta oltre i 65 cm, corona a tre punte,  Fr. 500.-- 
      punta più corta maggiore di 7 cm e minore di 12 cm  
d. Lunghezza d’asta oltre i 65 cm, corona a tre punte,  Denuncia alla 

punta più corta 12 cm e più Procura Pubblica
        

e. Lunghezza d’asta oltre i 65 cm, altri cervi a  corona Denuncia alla
Procura Pubblica
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V. SONDERJAGDEN ZUR REGULATION DES HIRSCH- UND 
REHBESTANDES 

 
 

A. Gemeinsame Bestimmungen 
 

1. Grundsatz 
  

Das Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement entscheidet nach Vorliegen 
der Hochjagdstrecke, ob Sonderjagden auf Hirsch- und Rehwild anzu-
ordnen sind. 
In Teilen von Eidgenössischen Jagdbanngebieten mit partiellem Schutz 
und kantonalen Wildschutzgebieten kann die Sonderjagd ebenfalls zu-
gelassen werden. 
Der Entscheid und die Abschusspläne werden im Amtsblatt des Kan-
tons Graubünden publiziert. 

 
2. Zeitraum,  
 Dauer der  
 Jagden  

Die Sonderjagden auf Hirsch- und Rehwild finden in der Zeit vom 8. 
November bis und mit 14. Dezember statt. Innerhalb einer Region 
können Beginn, Unterbruch und Ende nach Gebieten gestaffelt erfol-
gen. 
Die Jagd beginnt an einem Mittwoch oder Samstag. Sie endet für das 
Hirsch- bzw. Rehwild mit der Erfüllung des Abschussplanes. Gegebe-
nenfalls kann die Jagd bereits nach einem einzigen Tag abgeschlossen 
werden. 

 Der Beginn, allfällige Unterbrüche, die Erhöhung des Abschussplanes 
in den Regionen gemäss Ziffer I A 4 und das Ende der Jagden in den 
Regionen bzw. Gebieten davon, werden vom Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartement festgelegt. Jagdgebiete oder Teile davon können 
durch Gebiets- oder Höhenbegrenzungen eingeschränkt werden. 

  
3. Jagdtage, 
 Schusszeiten 

Die Jagden werden jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag durch-
geführt. Die Schusszeiten werden wie folgt festgelegt:  

 a.   8. – 15. November:  06.45 Uhr - 14.00 Uhr   
 b. 16. – 30. November:  07.00 Uhr - 14.00 Uhr   
 c.   1. – 14. Dezember: 07.15 Uhr - 14.00 Uhr 
  
4. Teilnahme-

berechtigung 
 

Teilnahmeberechtigt sind Jäger, die das Hochjagdpatent 2014 gelöst 
haben und für die ganze Jagdzeit eine gültige Haftpflichtversiche-
rung besitzen.  
 

a)  Voraussetzun-
gen 

Die Zahl der zur Teilnahme berechtigten Jäger richtet sich nach der 
Anzahl des zu erlegenden Hirsch- und Rehwildes und nach der Grösse 
des Jagdgebietes. 

 Melden sich für eine Region zu viele Jäger, entscheidet das Los.  
 

b) Anmeldung Die Anmeldung hat in der Zeit vom 14. August bis und mit 31. August 
zu erfolgen. Jäger, die das Hochjagdpatent in der Zeit vom 1. Septem-
ber bis und mit 29. September lösen, können sich gleichzeitig ebenfalls 
noch für die Sonderjagd anmelden.  
Anmeldestellen sind die vom Amt für Jagd und Fischerei  bezeichneten 
Patentausgabestellen. Die Anmeldeformulare können bei den Anmel-
destellen bezogen werden.  
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 Die Jäger haben die Region anzugeben, in der sie die Sonderjagd ausü-
ben wollen.  
Die angemeldete Region oder Teilregion wird auf das Hochjagdpatent 
gedruckt. 
 

c) Entscheid, 
 Bewilligung 

Der Entscheid über die Durchführung der Sonderjagd wird im Kan-
tonsamtsblatt publiziert. Der betreffende Jäger darf die Jagd nur in ei-
ner Region bzw. Teilregion ausüben. Vorbehalten bleiben besondere 
Massnahmen zur Erfüllung der Abschusspläne (vgl. nachfolgend Ziffer 
V A 7). 

 Teilnahmeberechtigte Jäger können die Bewilligung zur Ausübung der 
Jagd bei den vom Amt für Jagd und Fischerei bezeichneten Patentaus-
gabestellen lösen. 

  
5. Kontingent Jeder Jäger darf am gleichen Tag höchstens 3 Stück Wild erlegen. 
  
6. Vorweisung, 
 Kontrolle, Er- 
 mittlung und 
 Verrechnung 
 der Abschuss- 
 gebühr 

Erlegte Tiere sind jeweils unverzüglich nach Ende der Jagd dem zu-
ständigen Wildhüter vorzuweisen und von diesem auszumessen und zu 
wägen. 
Das Wild wird dem Erleger überlassen, sobald dieser mit seiner Un-
terschrift das zu verrechnende Gewicht und damit die Höhe der Ab-
schussgebühr bestätigt hat. Zur Bestimmung des Verrechnungsgewich-
tes werden beim Hirsch 3 kg und beim Reh 1 kg vom Gewicht abge-
zogen. Die Abschussgebühr wird durch das Amt für Jagd und Fische-
rei in Rechnung gestellt. 

  
7. Besondere 
 Massnahmen 
 zur Erfüllung 
 der Abschuss- 
 pläne 

Wird in einer Region oder in Teilen davon die Jagd nicht oder nicht in 
genügendem Masse ausgeübt, so werden auch von der Wildhut Ab-
schüsse getätigt. Gegebenenfalls können auf Anordnung des Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartementes überdies Jäger aus anderen Regio-
nen/Teilregionen/Arealen beigezogen werden. 

  
8. Grundgebühr Die Grundgebühr für die Ausübung der Sonderjagd beträgt für alle Re-

gionen unabhängig von den freigegebenen Wildarten Fr. 100.--. 
  
9. Besondere 
 Bestimmungen 

Der Jäger kann am Dienstag und Freitag vor einem Sonderjagdtag ab 
13.30 Uhr über die Telefonnummer 0900 820 844 (deutsch) bzw. 
0900 820 845 (italienisch) sowie über Internet abfragen, in welchen 
Regionen die Sonderjagd stattfindet (www.jagd-fischerei.gr.ch). An 
diesen Tagen dürfen Unterkünfte in Jagdausrüstung ab 16.00 Uhr be-
zogen werden. 

 Motorisierte Transportmittel dürfen bis zum Beginn der Schusszeit für 
die Fahrt ins Jagdgebiet verwendet werden. Das Befahren von Wald-
strassen zur Ausübung der Sonderjagd ist entsprechend der Benutzung 
für die Wald- und Forstwirtschaft ohne Bewilligung gestattet.  
Benützt der Jäger motorisierte Transportmittel für die Heimfahrt oder 
den Abtransport der Beute, darf er bei einer Wiederaufnahme der Jagd 
diese nur noch gemäss den für die ordentliche Hochjagd geltenden Be-
stimmungen verwenden.  

 Erlegte Tiere sind unverzüglich in die Abschussliste einzutragen. Die-
se ist bis zum 18. Dezember 2014 jener Patentausgabestelle einge-
schrieben zuzustellen, bei der das Jagdpatent gelöst wurde.  
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Appendice 2 

Elenco delle multe disciplinari 

I. Disposizioni generali 
1. La procedura di multa disciplinare è applicabile per punire gli abbattimenti illeciti 

a condizione che il cacciatore abbia sporto regolare autodenuncia ai sensi 
dell’articolo 33 dell’ordinanza governativa sulla caccia (OGC). 

2. Nello stambecco la valutazione della cacciabilità degli animali con sviluppo 
anomalo ai sensi dell’articolo 17 cpv 2 dell’ordinanza cantonale sulla regolazione 
degli effettivi degli stambecchi (OCRS) si conforma ai criteri fissati dall’Ufficio 
per la caccia e la pesca il 31 luglio 2003. 

II. Diritto venatorio generale 
1.  Non portare con sé uno o più dei documenti prescritti per  Fr. 50.-- 
 l’esercizio della caccia (Art. 6 OGC).  
2. Mancata registrazione nel libretto per le licenze di caccia di  Fr. 100.-- 

un’arma permessa per l’esercizio della rispettiva caccia  
(Art. 13, cpv 1-3 legge sulla caccia; art. 8, cpv 1 OGC).  

3. Mancato contrassegno di trappole a trabocchetto  Fr. 50.-- 
        (PEC 2014, capitolo IV, cifra 6). 
4. Trasporto di ungulati abbattuti con l’elicottero, senza il  Fr.   400.-- 

necessario consenso (Art. 16 cpv 2 OGC). 
5. Foraggiamento illecito di cinghiali (PEC 2014,  Fr. 300.-- 

capitolo I C, cifra 3). 
6. Consegna in ritardo del protocollo di ricerca (Art. 13 OCCC) Fr. 50.-- 
7. Mancata consegna del materiale di controllo (PEC 2014, Fr.  150.-- 
 Capitolo II, cifra C e D e capitolo VI, cifra 10, a - c) 
 a partire dal settimo giorno oltre il termine di consegna fissato 
8. Consegna di materiale di controllo incompleta o consegna in  Fr.    50.-- 

ritardo (PEC 2014, capitolo II, cifra C e D e  
capitolo VI, cifra 10 a - d), fino a sei giorni dopo il termine di  
consegna fissato.  

9. Abbattimento illecito di un animale marcato Fr. 200.-- 
 (PEC 2014, capitolo VI, cifra 13 cpv 1). 
10. Consegna in ritardo della statistica della selvaggina uccisa Fr.    50.-- 

(PEC 2014, capitolo VI, cifra 11), fino a 6 giorni dopo il  
 termine fissato.  
11. Mancata consegna della statistica della selvaggina uccisa Fr.    150.-- 

(PEC 2014, capitolo VI, cifra 11, a partire dal settimo giorno 
oltre il termine di consegna).  

12. Uso illecito di veicoli a motore (per ogni cacciatore) Fr. 400.-- 
 (Articoli 10 fino 14 OGC). 
13. Complicità nell’uso illecito di veicoli a motore 

(LCC Art. 16 e articoli 10-14 OGC) Fr.    200.-- 
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 Die Wildhut sorgt dafür, dass Schweisshunde zur Verfügung stehen. 
Die Nachsucheprotokolle sind innert 4 Tagen nach Ende der Sonder-
jagd in der entsprechenden Region dem zuständigen Wildhüter abzu-
geben. 

 Im Übrigen gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Ausübung 
der Hochjagd. 

 
 

B. Hirschwild 
 

1. Jagdgebiet 
 
 
 
 

Sonderjagden werden in Regionen durchgeführt, in denen die zur Re-
gulierung des Bestandes notwendige Anzahl weiblicher Tiere auf der 
ordentlichen Hochjagd nicht erlegt worden ist (vgl. Ziffer I A 4).  

2.  Abschusspläne Die Abschusspläne für die Sonderjagd werden so festgelegt, dass die 
fehlende Anzahl weiblicher Tiere erlegt wird.  
Bei der Erstellung dieser Abschusspläne wird in der Regel von einem 
weiblichen Streckenanteil von 70 Prozent ausgegangen. Wenn in einer 
Hirschregion in den letzten Jahren der mittlere Anteil an weiblichen 
Tieren tiefer als 70 Prozent war, wird dies bei der Planung mitberück-
sichtigt. Wenn ausnahmsweise nur Kälber zur Bejagung freigegeben 
werden, wird von einem weiblichen Streckenanteil von 50 Prozent 
ausgegangen.  

  
3. Jagdbares 
 Hirschwild 

Auf der Sonderjagd dürfen erlegt werden: 
a. Kranke und verletzte Hirsche; 
b. Hirschkühe, Schmaltiere und Kälber;  
c. Hirschspiesser, deren Stangen die Lauscher nicht überragen, und 

Hirschgabler.  
Jäger, die den Abschuss zweier Hirschkälber getätigt haben, dürfen ei-
nen Hirschstier gemäss den Bestimmungen der letzten zwei Hoch-
jagdtage erlegen. 

 Ist in einer Region die Differenz zum Abschussplan gering, kann das 
Tageskontingent der Jäger und bzw. oder die Liste des jagdbaren 
Hirschwildes eingeschränkt werden.  

  
4. Abschuss- 
 gebühren 

Die Abschussgebühr beträgt:  
 für Kälber Fr. 2.--/kg;  
 für 1-jährige Hirsche Fr. 5.--/kg;  
 für 2-jährige und ältere weibliche Hirsche Fr. 5.--/kg;  
 für 2-jährige und ältere männliche Hirsche Fr. 6.--/kg. 

 Für kranke und verletzte Tiere, die nicht verwertbar sind, ist keine Ab-
schussgebühr zu entrichten. 

 
 

C. Rehwild 
 

1. Jagdgebiet Sonderjagden auf Rehwild werden in jenen Regionen und Arealen 
durchgeführt, in denen die Abschusspläne nicht bereits auf der ordent-
lichen Hochjagd erfüllt werden. 
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2. Abschuss- 
 pläne 

Die Abschusspläne für die einzelnen Areale und Regionen werden 
aufgrund der Hochjagdstrecke so festgelegt, dass der Anteil Geissen 
und Kitze an der gesamten Rehwildstrecke in der Regel 50 bis 65 Pro-
zent beträgt. Der geforderte Anteil an Geissen und Kitzen steigt, wenn 
sich der Rehbockabschuss der maximalen Strecke der letzten 20 Jahre 
nähert oder diese überschreitet. Bei der Festlegung des Planes wird 
den regionalen Unterschieden beim Jagddruck auf den Rehbock Rech-
nung getragen. 

  
3. Jagdbares 
 Rehwild 

Auf der Sonderjagd dürfen erlegt werden: 
a. Kranke und verletzte Rehe; 
b. Rehgeissen, Schmalrehe und Rehkitze. 

 Jeder Jäger darf maximal eine Rehgeiss über 15 kg oder ein Schmalreh 
über 15 kg erlegen.  
Ist in einer Region die Differenz zum Abschussplan gering, kann das 
Tageskontingent der Jäger einschränkt werden. 
 

4. Abschuss- 
 gebühren 

Die Abschussgebühr beträgt für 1-jährige und ältere Tiere Fr. 6.--/kg. 
Für den Abschuss von Rehkitzen wird keine Abschussgebühr erhoben. 
Für kranke und verletzte Tiere, die nicht verwertbar sind, ist keine Ab-
schussgebühr zu entrichten. 

 
 
 

D. Wildschweine 
 

1. Jagdgebiet, 
 jagdbare  
 Wildschweine 
 

Wildschweine dürfen während der Dauer der Sonderjagd gemäss den 
Bestimmungen der Hochjagd (vgl. Ziffer I C) bejagt und verwertet 
werden.  
 

2. Jagdberechti-
gung, Vorwei-
sung 

Jagdberechtigt sind Inhaber einer Bewilligung für die Ausübung der 
Sonderjagd.  
Erlegte Tiere sind jeweils unverzüglich nach Ende der Jagd dem zu-
ständigen Wildhüter vorzuweisen. 

 
3. Abschuss- 
 gebühren 

Die Abschussgebühr beträgt für Tiere über 40 kg Fr. 2.--/kg. Für den 
Abschuss von Tieren bis 40 kg sowie für kranke und verletzte Tiere, 
die nicht verwertbar sind, ist keine Abschussgebühr zu entrichten. 
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3.6. Geschützte Gämsjährlinge oder Gämsgeissen oberhalb der Fr.  150.-- 
 festgelegten Höhenkurve (JBV 2014, Abschnitt I B, Gämswild, 
 Ziffer 4, und Abschnitt I B, Kontingente, Ziffer 1) 
3.7. Überschreiten des Dreier- oder Zusatzkontingentes pro Tier  Fr. 200.-- 
 (JBV 2014, Abschnitt I B, Gämswild, Kontingente, Ziffern 1 und 3)
3.8.  Abschuss eines weiblichen Tieres vom 22. bis 25. September im  Fr. 200.-- 
 Jagdbezirk III (JBV 2014, Abschnitt I B, Gämswild, Kontingente 

Ziffer 2.)   

4. Wildschwein
4.1.  Säugende Bache (JBV 2014, Abschnitt I C, Ziffer 1) Fr. 150.-- 

IV. Ausübung der Niederjagd 
1. Überschreiten Tageskontingent Schneehühner, Wasserflugwild Fr.  100.-- 
 oder Eichelhäher (JBV 2014, Abschnitt II  D, E und F) 
2. Artverwechslung von Enten, sofern es sich um eine jagdbare Fr. 100.-- 
 Art gemäss Art. 5 JSG handelt 

V. Fehlabschüsse auf der Sonderjagd 
1. Hirschspiesser deren Stangen die Lauscher bis 10 cm Fr. 150.-- 
 überragen (JBV 2014, Abschnitt V B, Ziffer 3 Absatz 1) 
2. Hirschspiesser deren Stangen die Lauscher über 10 cm Fr. 300.-- 
 überragen (JBV 2014, Abschnitt V B, Ziffer 3 Absatz 1) 
3. Kronenhirsche (JBV 2014, Abschnitt I A, Ziffer 1a, und
 Abschnitt V B, Ziffer 3 Absatz 1) 

a. Stangenlänge beidseitig unter 65 cm Fr. 300.-- 

b. Stangenlänge über 65 cm, Dreierkrone, kürzestes End  Fr. 300.-- 
 nicht mehr als 7 cm 

c. Stangenlänge über 65 cm, Dreierkrone, kürzestes End Fr. 500.-- 
 mehr als 7 cm und weniger als 12 cm 

d. Stangenlänge über 65 cm, Dreierkrone, kürzestes End Anzeige an 
 12 cm oder länger Staatsanw. 

e. Stangenlänge über 65 cm, andere Kronenhirsche Anzeige an 
  Staatsanw. 

4. Andere widerrechtlich erlegte Hirschstiere (JBV 2014, Fr. 300.-- 
 Abschnitt V B, Ziffer 3 Absatz 1)
5. Schmaltier bei eingeschränkter Bejagung des Hirschwildes Fr. 100.-- 
 (JBV 2014, Abschnitt V B, Ziffer 3 Absatz 3)
6. Hirschkuh bei eingeschränkter Bejagung des Hirschwildes  Fr. 200.-- 
 (JBV 2014, Abschnitt V B, Ziffer 3 Absatz 3)
7. Rehbock mit einer Stangenhöhe unter 10 cm (JBV 2014, Fr. 180.-- 
 Abschnitt V C, Ziffer 3 Absatz 1) 
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VI. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
 

1. Ausweise 
 

  
2. Wildasyle 
   a) SNP, Ofen- 
      berggut 

 
   b) Wildasyl 
       Marguns 

Der Jäger hat bei der Jagdausübung folgende Ausweise immer auf sich 
zu tragen: Patentbüchlein, Jagdpatent und Abschussliste. 
 
Auf Gebiet des Ofenberggutes (Il Fuorn) im Schweizerischen Natio-
nalpark ist die Jagd bis zur Klärung der vertraglichen Verhältnisse 
verboten. 
 
Murmeltierasyl Marguns (Celerina/Schlarigna) 
Im nachfolgend umschriebenen Gebiet sind Murmeltiere nicht jagdbar: 
Wegkreuzung Pt.2248 – Schlattainbach – Markierung – Wanderwegga-
belung – Grat – Markierung – Ova Val Selin – Mast Nr.7 Sechserses-
sellift – Markierung – Wanderweg Cna Saluver – Brücke Pt.2366 – 
Markierung – Mast Nr.6 Plateau Nair Sessellift – Mast Nr.6 Corviglia 
Sessellift – Markierung – Sprengmast – Ausgangspunkt. 
 

3. Zutritt ins  
 Jagdgebiet 
a) Vor Jagdbeginn  
 und nach einem 
 Jagdunterbruch  

Am Tag vor Jagdbeginn, am Eidgenössischen Bettag und am Bündner 
Erntedankfest dürfen Motorfahrzeuge für die Fahrt ins Jagdgebiet ver-
wendet werden. Die Motorfahrzeuge müssen noch am gleichen Abend 
zu einem erlaubten Parkplatz gebracht werden. Vorbehalten bleiben 
die besonderen Bestimmungen für die Sonderjagd (Ziffer V A 9). An 
diesen Tagen darf der Weg in Jagdausrüstung zu den Unterkünften ab 
16.00 Uhr angetreten werden. 

 
b) Benützung  
 öffentlicher  
 Verkehrsmittel  

Für die Fahrt ins Jagdgebiet dürfen fahrplanmässig verkehrende Eisen-
bahnen, öffentliche Strassentransportunternehmen (Postautokurse, 
Buslinien usw.) sowie die Seilbahnen nach Feldis/Veulden, Landaren-
ca und Braggio benutzt werden. 
 

c) Besondere  
 Bestimmungen 
 für die 
 Verwendung 
 von Motorfahr- 
 zeugen 

Vor einem jagdfreien Tag und am Ende der Hoch- und Niederjagd dür-
fen Motorfahrzeuge nach Ende der Schusszeit zur Heimfahrt verwen-
det werden. Als Motorfahrzeuge gelten auch Akku-angetriebene Fahr-
zeuge wie Elektrovelos, usw. 
Innerhalb Streusiedlungen, die mit blauweissen oder schwarzweissen 
Ortschaftstafeln gekennzeichnet sind, dürfen Motorfahrzeuge im ge-
schlossenen Kerngebiet oder auf Parkplätzen abgestellt werden, die 
von der Wildhut mit der Tafel „Jäger-P“ oder „Jäger“ bezeichnet sind. 
Die nachfolgenden Parkplätze sind vom Parkverbot ausgenommen: 
Pass Lucmagn (Lawinengallerie, Ausgang Süd), Zervreila (Parkplatz 
Restaurant); Lunschania (Parkplatz Kantonsstrasse Gallerie Schönto-
bel); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdutjen); 
Safien-Camana (bir Saga, Pt.1643), Safien-Egschi (am Stauwehr Eg-
schi); Safien-Neukirch (Treuschbach); Safien-Acla; Ausserglas; Sils 
i.D. (ehemaliger RhB-Bahnhof); Scharans beim Schützenhaus; Pignia 
(Vitali), Wergenstein (Lavanos), Avers-Juppa (Parkplatz Ponylift); San 
Bernardino (Du Lac); San Bernardino (Cantina Toscano, Camping-
platz); Mesocco (Parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco sud); 
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 Sorte; Dischma (Kiesgrube Chintsch Hus); Jenisberg; Mutten-Stafel 
auf dem Jäger-P (und innerhalb der Tafeln “Jäger-P“); Solis (Parkplatz 
Bahnhof); Marmorera-Dorf (Posthaltestelle); La Rösa; Sfazù; Zernez 
(Deponie Tantermozza); Ardez (Suren); S-charl; Sent (Kurhaus Val Si-
nestra); Fimbertal (bei der Landesgrenze); Pfandshof; Vinadi;  

 Tschlin (Schützenhaus Sclamischot); Tarasp (Villa Carola); Ramosch 
(Ruinas Serviezel); Ascharina (Parkplatz Gasthaus Bellawiese); Pany 
(Talstation Skilift); Fideris (Strahlegg); Chur (Zivilschutzanlage Mei-
ersboden); Langwies (Gemeindeparkplatz Werkhof); Mastrils (Saga). 

 
d)  Abtransport von 

Schalenwild an 
jagdfreiem Tag  

 

e) Aufbewahren 
     von Jagdwaffen 

Der Abtransport von erlegtem Schalenwild an einem jagdfreien Tag ist 
der Wildhut vorgängig zu melden. 
 
Die Jägerin oder der Jäger hat beim Verlassen des Jagdgebietes die 
Jagdwaffe mitzunehmen. Ausserhalb der Jagdzeit dürfen Jagdwaffen 
und Wildfallen nicht im Jagdgebiet aufbewahrt werden. 
 

f) Campieren 
 
 
 
  
 
 
 
g)  Zutritt ins  
 Jagdgebiet:  
 Schiessplatz  
 Hinterrhein 

Für die Ausübung der Jagd ist das Aufschlagen von Zelten und Bla-
chen sowie die Benützung von Wohnwagen, Wohnmobilen oder ande-
ren Motorfahrzeugen zur Übernachtung nur auf gekennzeichneten 
Campingplätzen gestattet.  
Bauliche Massnahmen zum Einrichten von Schlafplätzen sowie das 
Anlegen von Depots, Vorräten und dergleichen sind verboten. 
 

W Wer das Jagdgebiet im Perimeter des Schiessplatzes Hinterrhein betritt, 
hat sich vorgängig über die Schiesszeiten und allfällige Schiessunter-
brüche zu informieren (Information: Schiesspublikationen und An-
schlagbrett eingangs Schiessplatz/Schiesswachen und telefonische 
Auskunftsstelle: 081 660 11 11). 

 
4. Abschuss- 
 kontrolle 

Rechtmässig und widerrechtlich erlegtes Wild ist sofort nach dem Ab-
schuss mit Kugelschreiber in die amtliche Abschussliste einzutragen. 
Für jeden Abschuss ist nicht mehr die Gemeinde, sondern die nächst-
gelegene Ortschaft, der Lokalname und die Nummer des Erfassungs-
sektores obligatorisch einzutragen. Vögel können am Schluss eines 
Jagdtages eingetragen werden, sofern die Abschusszahl für die be tref-
fende Vogelart nicht beschränkt ist.  

 Vor der Abgabe der Abschussliste hat der Jäger die Richtigkeit 
der gemachten Angaben mit seiner Unterschrift zu bestätigen. 
 

5. Umgang mit 
dem Aufbruch 
von erlegten 
Tieren 

 

Jene Teile eines Aufbruches, die möglicherweise mit Bleispuren kon-
taminiert sind, müssen so entsorgt werden, dass sie für Greifvögel und 
Raubwild nicht erreichbar sind. 
 

6. Widerrechtlich  
 erlegtes Wild 

Widerrechtlich erlegtes Wild wird dem Beutekontingent angerechnet. 
Das Tier ohne Haupt (Wildschwein mit Haupt) muss vom Erleger zum 
festgelegten Wildbretpreis käuflich erworben werden. Der entspre-
chende Betrag wird dem Jäger durch das Amt für Jagd und Fischerei in 
Rechnung gestellt. 
Trophäen von widerrechtlich erlegtem Wild werden vernichtet, so-
fern sie nicht einen speziellen Wert für die Öffentlichkeit haben.  
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Anhang 2

Ordnungsbussen-Liste   

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Fehlabschüsse werden nur im Ordnungsbussen-Verfahren geahndet, wenn die 
betreffende Jägerin oder der betreffende Jäger eine Selbstanzeige im Sinne von 
Artikel 33 der Regierungsrätlichen Jagdverordnung (RJV) erstattet hat. 

2. Beim Steinwild erfolgt die Beurteilung der Jagdbarkeit unterentwickelter Tiere im 
Sinne von Art. 17 Abs. 2 der kantonalen Steinwildverordnung (KStV) nach 
Massgabe des Kriterienkataloges des Amtes für Jagd und Fischerei vom 31. Juli 
2003.

II. Allgemeines Jagdrecht 
1.  Nichtmitführen eines oder mehrerer für die Jagdausübung Fr. 50.-- 
 vorgeschriebenen Ausweise (Art. 6 RJV) 
2. Nichteintrag einer für die betreffende Jagd zugelassenen Fr. 100.-- 
 Waffe im Jagdpatentbüchlein (Art. 13 Abs. 1 bis 3 KJG; 
 Art. 8 Abs. 1 RJV) 
3. Fehlende Kennzeichnung von Kastenfallen  Fr. 50.-- 

(JBV 2014, Abschnitt IV, Ziffer 6) 
4. Abtransport von erlegtem Schalenwild mit Helikoptern Fr. 400.-- 

ohne Bewilligung (Art. 16 Abs. 2 RJV)  
5. Widerrechtliches Füttern von Wildschweinen (JBV 2014, Fr. 300.-- 

Abschnitt I C, Ziffer 3) 
6. Verspätete Abgabe der Nachsucheprotokolle (Art. 13 JHV) Fr. 50.-- 
7. Nichtabgabe von Untersuchungsmaterial (JBV 2014, Fr.  150.-- 
 Abschnitt II, Ziffer C und D und Abschnitt VI, Ziffer 10a bis c, 
 ab 7. Tag nach dem festgelegten Abgabetermin) 
8. Nicht vollständige oder verspätete Abgabe von Untersuchungs- Fr. 50.-- 
 material (JBV 2014, Abschnitt II, Ziffer C und D und  
 Abschnitt VI, Ziffer 10a bis d, bis 6 Tage nach dem festgelegten
 Abgabetermin) 
9. Widerrechtlicher Abschuss eines markierten Tieres Fr. 200.-- 
 (JBV 2014, Abschnitt VI, Ziffer 13 Absatz 1) 

10. Verspätete Abgabe der Abschussliste (JBV 2014, Abschnitt Fr.    50.-- 
 VI, Ziffer 11, bis 6 Tage nach dem festgelegten Abgabetermin)  

11. Nichtabgabe der Abschussliste (JBV 2014, Abschnitt VI, Fr.   150.-- 
 Ziffer 11, ab 7. Tag nach dem festgelegten Abgabetermin)  

12. Widerrechtliche Verwendung von Motorfahrzeugen,  Fr.   400.-- 
 Pro Jägerin bzw. Jäger (Art. 10 bis 14 RJV) 

13. Gehilfenschaft zur widerrechtlichen Verwendung von Motor-  Fr.    200.-- 
 fahrzeugen (KJG Art. 16 und Art. 10 bis 14 RJV)  
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7. Gutachten Beurteilt die Wildhut erlegtes Wild als nicht jagdbar und wird dieser 
Entscheid nicht anerkannt, holt das Amt für Jagd und Fischerei auf 
schriftliches Ersuchen der Jägerin oder des Jägers ein Gutachten ein. 

 
8. Ordnungsbussen  
   

Übertretungen gemäss Anhang 2 können mit Ordnungsbussen geahndet 
werden. Das Verfahren richtet sich nach den massgebenden Bestim-
mungen über das Erheben von Ordnungsbussen bei Jagdrechtsübertre-
tungen.  
 

9.  Wildbretpreise 
 
 

Für widerrechtlich erlegtes Wild und für die Ermittlung des Wertersa t-
zes gelten folgende Wildbretpreise: 
 a. Hirschwild Fr.   9.50 / kg 
 b. Rehwild Fr. 12.--  / kg 
 c. Gämswild Fr.   8.--  / kg 
 d. Steinwild Fr.   9.--  / kg 
 e. Wildschwein Fr.   8.--  / kg 
 f. Murmeltier über 3 kg Fr. 20.-- pro Stück 
  Murmeltier unter 3 kg Fr. 10.-- pro Stück 

 
10. Untersuchung 
 der Jagdbeute 
a) Grundsatz 
 

Hirsch-, Reh- und Gämswild wird zur Feststellung des Zustandes un-
tersucht und ist der Wildhut vorzuweisen. 

b) Während der 
 Hochjagd 
 

Erlegte Tiere können während der Hochjagd vorgewiesen werden. Die 
Trophäen und Unterkiefer dieser Tiere müssen nicht mehr abgegeben 
werden. 
 

c) Nach der 
 Hochjagd 

Nach der Hochjagd sind die vollständigen Unterkiefer erlegter Hi rsche, 
Rehe und Gämsen sowie die Trophäen erlegter Rehe und Gämsen aus-
gekocht und sauber gereinigt in der Zeit vom 24. Oktober bis 1. No-
vember 2014 dem für den Abschussort zuständigen Wildhüter vorzu-
weisen. 

 Das Amt für Jagd und Fischerei organisiert in dieser Zeit regionale 
Annahmestellen. Ort und Zeit der Vorweisung sind im Anhang der ge-
druckten Vorschriften publiziert. 
Im Verhinderungsfalle muss das Untersuchungsmaterial bis spätestens 
1. November 2014 eingeschrieben dem für den Abschussort zuständi-
gen Wildhüter zugestellt werden. 
  

d) Beschriftung Für die Beschriftung der Unterkiefer und Trophäen sind die den Jagd-
betriebsvorschriften beigelegten Etiketten zu verwenden und vollstän-
dig auszufüllen. 
 

11. Abgabe der  
 Abschusslisten 

Alle Abschusslisten der jeweiligen Jagd sind bis zum folgenden Ter-
min jener Patentausgabestelle eingeschrieben zuzustellen, bei der das 
Jagdpatent gelöst wurde: 
Hochjagd:     3. Oktober 2014 
Niederjagd:   5. Dezember 2014 
Sonderjagd: 18. Dezember 2014 

 Alle Abschusslisten der Pass- und Fallenjagd sind bis zum 6. März 
2015 jenem Wildhüter eingeschrieben zuzustellen, bei dem die Anmel-
dung zur Pass- oder Fallenjagd erfolgte. 
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12. Abgabe der 
 Nachsuche- 
 protokolle 

Die Nachsucheprotokolle sind innert 7 Tagen nach Ende der betreffen-
den Jagdart dem zuständigen Wildhüter abzugeben. 

 
13. Markierte Tiere Mit Halsband markierte Hirschkühe und Hirschstiere sowie mit Ohr-

marken markierte Gämsen sind geschützt. 
Wer mit Halsbändern, Ohrmarken oder Ringen gekennzeichnetes Wild 
auffindet oder beobachtet, hat der Wildhut Meldung (Meldeblatt siehe 
Anhang der gedruckten Vorschriften) zu erstatten. 

 Für die Einsendung der Marke mit dem Unterkiefer wird eine Prämie 
von Fr. 20.-- entrichtet. 

 
14. Krankheiten  
  

Fallwild, krankes und verletztes Wild sowie Wild mit abnormem Ver-
halten ist umgehend der Wildhut zu melden. 

 
15. Abschuss  
 schadenstiften- 
 der Tiere  

Für den Abschuss schadenstiftender Tiere können Jäger beigezogen 
werden. Die entsprechenden Bewilligungen werden durch das Amt für 
Jagd und Fischerei erteilt. 

 
16. Funkgeräte,  
 Mobiltelefone 
  

Das Verwenden von Funkgeräten und Mobiltelefonen zum Zwecke der 
Jagd ist verboten. Das Benützen von Funkgeräten und Mobiltelefonen 
zu nichtjagdlichen Zwecken ist gestattet.  
 

17. Schussdistanzen 
 

Die Schussdistanzen betragen unter optimalen Bedingungen für Kugel-
schüsse höchstens 200 Meter und für Schrotschüsse höchstens 40 Me-
ter. 
 

18. Munition 
 

Das Mittragen und das Verwenden von Flintenlaufgeschossen auf der 
Jagd ist verboten. 
 

19. Waffenkontrolle Waffenkontrollen werden nach telefonischer Vereinbarung durch die 
zuständigen Wildhüter durchgeführt. Die mit der Kontrolle der 
Jagdwaffen beauftragten Wildhüter sind im Anhang der gedruckten 
Vorschriften gekennzeichnet. 
 

 
 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

1. Strafbestim- 
 mungen 

Widerhandlungen gegen diese Bestimmungen werden gemäss Artikel 
47 ff. des kantonalen Jagdgesetzes geahndet. 

 
2. Aufhebung  
 bisherigen 
 Rechts 

Die Jagdbetriebsvorschriften vom 25. Juni 2013 werden aufgehoben. 

 
3. Inkrafttreten Diese Jagdbetriebsvorschriften treten auf den 1. August 2014 in Kraft. 
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